


Honorarvertrag / Rechnung

Zwischen dem Land Berlin, vertreten durch den

Auftraggeber
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. Schule, Sport, Weiterbildung, Kultur und Facility Management
Amt für Weiterbildung und Kultur 
Fachbereich Bibliotheken
Marzahner Promenade 55
12679 Berlin

und dem

Auftragnehmer
Herr/Frau   			

Wohnanschrift		    

Kontoinhaber            
	
IBAN                          
 	
BIC                             
 	
Kreditinstitut	     



§ 1 	Vertragsdauer:
Die Leistung ist am  …….in der Zeit von ….   Uhr bis…. Uhr zu erbringen. Der Vertrag endet mit Ablauf der vorgenannten Veranstaltung, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Recht beider Vertragsparteien, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.
§ 2 	Vertragsgegenstand:
         Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren die folgende Leistung:
	 
	
Der Auftragnehmer hat weder einen Anspruch auf weitere Beauftragung durch den Auftraggeber noch ist er/sie zur Annahme weiterer ihm/ihr angebotener Aufträge verpflichtet.
§ 3 	Ort der Leistungserbringung: 

	
§ 4 	Honorar und sonstige Kosten:
Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen folgendes Honorar:

[bookmark: _GoBack]    500 Euro (incl. Steuern)             Fünfhundert Euro (in Worten)

		Ausländersteuer				beschränkt steuerpflichtig

Der Auftraggeber zahlt das Honorar nach Erbringung der vertragsgemäßen Leistung bargeldlos auf das vom Auftragnehmer anzugebende Konto. 
Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage. Die Zahlungsfrist gilt als gewahrt, wenn der Auftraggeber sein Kreditinstitut angewiesen hat, den Rechnungsbetrag zu überweisen.

Der Auftragnehmer gilt im Verhältnis zum Auftraggeber als selbstständig; ein auch nur befristetes Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis soll damit ausdrücklich nicht begründet werden. Aufgrund der Selbständigkeit im Sinne auch des Einkommensteuergesetzes (EStG) und des Sozialgesetzbuches IV (SGB IV) sind die diesbezüglichen Steuern und Sozialabgaben nicht vom Auftraggeber einzubehalten und zu entrichten. Der Auftragnehmer ist daher für eine ordnungsgemäße Versteuerung des Honorars selbst verantwortlich.

Ist der Auftragnehmer beschränkt steuerpflichtig, wird die Steuer vom Auftraggeber einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Bei der Lesung handelt es sich um beschränkt steuerpflichtige Einkünfte i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 9 Einkommensteuergesetz (EstG). Gemäß § 50 a Abs. 1 Nr. 1 EstG wird bei diesen Einkünften ein Steuerabzug vorgenommen. Der Steuerabzug beträgt 15 %, § 50 a Abs. 2 S. 1.
§ 50 a Abs. 5 regelt den Zeitpunkt der Steuerentstehung und bis wann die einbehaltene Steuer an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abzuführen ist.

Zu den 15 % Steuerabzug kommen 5,5 % Solidaritätszuschlag (§§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 Nr. 4, 4 S. 1 Solidaritätszuschlaggesetz), die von den 15 % berechnet werden, sodass sich ein Gesamtabzug i. H. v. 15,825 % ergibt.

Beinhaltet die erbrachte Leistung das Spielen von Live-Musik, ist mit der Rechnung auch die GEMA-Musikfolge einzureichen. Der Auftraggeber zahlt die GEMA-Gebühr.


§ 5	Kündigungsfrist bzw. Storno und Ausfall der Veranstaltung
Der Vertrag kann vom Auftraggeber/Auftragnehmer bis zu 28 Tage vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei storniert werden. Dem Auftragnehmer steht in diesem Fall kein Ausfallhonorar zu.
Erfolgt eine Absage durch den Auftraggeber nach der Frist von 28 Tagen und es kann kein Alternativtermin gefunden werden, so hat der Auftraggeber einen Anteil i. H. v. 50 % des vereinbarten Honorars an den Auftragnehmer zu zahlen. Stornokosten für Fahrt- und Unterkunftskosten entfallen.
Kann der Auftragnehmer die Leistung zum vereinbarten Termin nicht erbringen, sei es durch höhere Gewalt, Krankheit, Unfall oder aufgrund einer sonstigen Verhinderung (selbst- oder nichtverschuldet/unverschuldet), so ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen Ersatz für die geplante Veranstaltung zu organisieren. In diesem Fall hat eine vorherige Absprache mit dem Auftraggeber bzw. einem Vertreter zu erfolgen:

Absprache im Vertretungsfall mit:	
§ 6 	Gewährleistung/Haftung
Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass er/sie seine/ihre Verpflichtungen nach diesem Vertrag mit der verkehrsüblichen Sorgfalt erbringt; er/sie ist jedoch nicht für das Erreichen eines bestimmten wirtschaftlichen Erfolgs verantwortlich.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung des Auftragnehmers der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist.
Eine weitergehende Haftung des Auftragnehmers besteht nicht.
§ 7	Rechtswahl
Dieser Vertrag untersteht dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980 (UN-Kaufrecht).
§ 8	Schriftformerfordernis, Nebenabreden
Änderungen, Ergänzungen wie auch die Aufhebung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auch die Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform. § 305 b BGB bleibt unberührt. Alle vereinbarten Nebenabreden bedürfen der Schriftform und werden dem Honorarvertrag als Anlage beigefügt. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 9	Sonstiges
Der Auftragnehmer versichert mit der Unterzeichnung des Vertrages, dass er/sie kein aktives oder passives Mitglied von Scientology ist und die Lehren von L. Ron Hubbard verbreitet sowie kein Mitglied einer Sekte oder sektenähnlichen Vereinigung ist.
§ 10	Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch diejenige zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am weitgehendsten nahekommt.
Gerichtsstand ist Berlin



Berlin, den _________________

Im Auftrag





__________________________	_________________________
Auftraggeber 	Auftragnehmer






________________________________
nach erbrachter Leistung abzeichnen 
sachliche Richtigkeit / Datum
(Durchführung Veranstaltung)
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